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Die jüngste Eskalation auf hoher See vor dem Gazastreifen lässt nicht nur die Wogen höher
schlagen – sie wirft grundlegende Fragen nach dem Verhältnis von Völkerrecht, nationaler
Sicherheit und humanitärer Verantwortung auf. Das medizinische Versorgungsschiff
„Madleen“, betrieben von einer internationalen Hilfsorganisation, wurde in internationalen
Gewässern von der israelischen Marine gestoppt und geentert. Die Maßnahme: mit dem
Verweis auf Sicherheitsbedenken. Die Folge: Empörung, Diskussion, Polarisierung.

Sicherlich: Der Nahe Osten ist kein neutrales Terrain, auch nicht auf dem Wasser. In kaum
einer Region sind Begriffe wie Blockade, Embargo oder Souveränität politisch derart
aufgeladen. Israel hat mehrfach betont, dass Waffenlieferungen an die Hamas über den
Seeweg verhindert werden müssen. Doch mit dem Boarding der „Madleen“ stellt sich nicht
mehr nur die Frage nach taktischer Notwendigkeit, sondern nach Verhältnismäßigkeit – und
nach der Souveränität humanitärer Prinzipien.

Ein medizinisches Hilfsschiff ist kein Kriegsschiff. Es transportiert keine Raketen, sondern
Verbandsmaterial, Antibiotika und Kinderkleidung. Es will nicht angreifen, sondern retten. Die
Symbolik ist nicht zufällig gewählt: Ein Schiff als Sinnbild der Hoffnung, unterwegs zu einem
Küstenstreifen, der durch Blockade und Konflikt isoliert ist. Wenn ein solches Schiff nun –
abseits territorialer Grenzen – gestoppt wird, ist das mehr als nur ein Eingriff. Es ist eine
politische Demonstration.

Doch wie weit darf ein Staat gehen, um seine Sicherheitsinteressen durchzusetzen? Und
wann wird aus einer präventiven Maßnahme ein Akt, der das Vertrauen in rechtsstaatliche
Ordnungen untergräbt?

Hier liegt der wunde Punkt: Die israelische Regierung beansprucht für sich, in einem
„weiteren Sicherheitsgürtel“ aktiv zu werden. Doch genau dieser Begriff – ein diffuses Terrain
jenseits der 12-Meilen-Zone – bleibt völkerrechtlich angreifbar. Wer in internationalen
Gewässern Schiffe entert, muss nachweisen, dass unmittelbare Gefahr droht. Reine
Mutmaßung oder der Generalverdacht gegenüber Hilfsorganisationen reicht nicht aus, um
diese Schwelle zu überschreiten.

Gleichzeitig darf man den moralischen Zeigefinger nicht isoliert erheben. Der Gaza-Streifen
steht seit Jahren unter einer Blockade, deren Ursachen komplex und historisch verwoben
sind. Der Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet, die Geiselnahmen, das terroristische
Regime der Hamas – sie alle tragen zur Eskalation bei. Doch gerade in solchen Situationen ist
der Schutz humanitärer Akteure essenziell. Wer Hilfe verhindert, will, dass zivile Notlagen
politisch instrumentalisiert werden – und das Vertrauen in internationales Recht weiter
erodiert.
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Wie sollte nun die Weltöffentlichkeit reagieren? Nicht mit Schaum vorm Mund, aber mit
Klarheit. Die Vereinten Nationen müssen sich zur Einhaltung der internationalen
Seerechtsordnung bekennen – insbesondere dort, wo es um zivile Rettungsmissionen geht.
Staaten, die Hilfsaktionen unterstützen, dürfen nicht schweigen, wenn NGOs auf See blockiert
werden. Und vor allem braucht es eine neue, international koordinierte Linie, wie humanitäre
Hilfe in Krisenregionen gelangen kann, ohne zur politischen Munition zu verkommen.

Das Boarding der „Madleen“ war ein Eingriff, der nicht nur das Völkerrecht herausfordert –
sondern das Grundverständnis davon, was humanitäre Hilfe bedeuten soll. Man wird künftig
nicht nur fragen, wie viel ein einzelnes Schiff bewegen kann. Sondern auch, was es über die
Weltordnung sagt, wenn solche Schiffe nicht mehr ungehindert fahren dürfen.

Von C. Hatty


